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Das Erbrecht
der vaterlichen und der mütterlichen Seite

der Verwandtschaft nach den Intestat-
erbrechten der östlichen Schweiz.

(Von F. v. Wyß.)

Die Darstellung des bezeichneten Gegenstandes hat in dem

vorigen Bande der Zeitschrift abgeschlossen mit denjenigen
Statuten des^fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts, die

dem alten Alemannischen Rechte getreu bleibend, ein Erbrecht
der mütterlichen Seite entweder gar nicht (erste Klasse) oder

doch nur subsidiär, wenn aus dem engern Kreise der väterlichen
Verwandten keine Erben vorhanden sind (zweite Klasse), zulassen.

Anders verhält es sich aber schon in dieser Zeit mit
zahlreichen andern Statuten, die als dritte und vierte Klasse
wiederum unter sich auseinander zu halten sind.

III. Unter der dritten Klasse fassen wir diejenigen
Statuten zusammen, welche den Mnttermagen ein Erbrecht
einräumen, das günstiger ist, als daß es bloß als subsidiärcs Erbrecht

gelten könnte, gleichwohl aber dem Rechte der Vatermagen
nachsteht. Ein gewisser Vorzug soll den letztern noch bleiben,
und zwar wird dieser in verschiedener Weise bestimmt.

Am häufigsten findet sich der Vorzug in der Weise festgestellt,

daß die Vatermagen je um ein Glied den Muttermagen
vorgehen sollen. Diese Art der Reguliruug kommt besonders in

Zürcherischen Statuten vor und hat um der Schwierigkeit willen,
mit der hier die Erklärung der historischen Entwicklung verbunden

ist, namentlich Veranlassung gegeben zu den Zweifeln über
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die Bedeutung der Vaterinagcn und Muttermagen. Ihre
Entstehung ist dunkel, sie scheint aber nach der alterthümlichen Fassung

der betreffenden Statuten schon in eine frühe Zeit,
vielleicht sogar in das 13te Jahrhundert, in welchem auch das

Rückfallsrecht zu Gunsten der mütterlichen Seite aufkam,
zurückzugehen. Vielleicht hat diese Gestaltung ursprünglich weitere

Verbreitung gehabt und ist auch in den östlichen
Grenzkantonen der Schweiz der hier im löten und löten Jahrhundert
meist erfolgenden völligen Gleichstellung der väterlichen und
mütterlichen Verwandtschaft vorangegangen.

Es gehören hieher die Offnungen von (Mönch-)Altorf von

1439, A. 34, 35 (Grimm, W. I, 14):
„81 s^reebent aber, wer 1» il' buk von tock abgat unck

stirbt ^ wer cken «les selben toten liebnain vatter aller
neebst von lrüntsebslt su gebort, clerselb erbt «lsn toten
liebnain, wer aber «lsn ein muttermag «les toten liebnain
vatter eines lickes neber wer «lenn <1er vattermag, so er-
bent beill teil glieb mit einancker. Ist aber ckas vattermag
gliel, ist «lern muttermag, so stiebt vattermag ckas erb bin."

von Stäfa (Grimm I, 47) A. 23, 24: „-»ber spreebent

s^, wäre «las stöss wurcke nmb erb, wen «ler mutermag
eines lilies ueeber wer «lenn vattermag, so erbenck sz^ mit
einancker glieb, werenn«! sz^ aber glieb so süebt vattermag
liir. ^ber spreebent s^, ckas ein vatter sin l-in«l erbt, galt
es ab an libserbo»."

Das Grafschaftsrecht von K hb ur g zwischen 1506 und 1538,

aufgenommen in das Erbrecht des Neuamts von 1538: die

Kinder erben Vater und Mutter, „oueb ein gesebwistergit
«las anlier so vn eolivb I^berben ablast es sz'ge eigen
o«ler erb; unck wenn vater- un«l muttermsg cle« abgangnen
mentseben gl^eb ilaeb gekriint sinck, so stiebt vatermag «las

erb bin, unck wann muttvrmag eins glicks näeber ist ckann

vatermag, so stauck s^ su gliebemteil, wann aber mutter-
mag swez^er glicker noebvr ist ckann vaterinag so stiebt
muttermag ckas erb bin." Diesem entsprechen auch die

Herrschaftsrechte von Andelfingen,A. 56und von Wülflingeu,
A. 47.
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Die Öffnungen der ehemals zur Grafschaft Khburg
gehörenden Höfe Wald, A. 32 und — gleichlautend — Fischenthal,

A. 18 t itoru 1st lies bolls — reebt uuvl batt
ilie kr^gbeit, «las uieiuannt wester dorr uoeb gottsbuss
stbeiu bolsmaiin noeb bolkw^b «all erben stau» ster noebst

vatterniag z wann aber aiulerinag eine« glists neeber ist
stenn vaterinag so erbeut sv glvel> mitt eiuanstern. ^

Das Winterthurer Erbrecht von 15)26 (nach Sprüngli,
Beitr. XI, 447): „item vaterinag oster mutormag bslb starin
baden wir stix reebt, nainlieb liesebeebe ein lestigvr snkal,
so bliebt vaterinag, obsebon ninttermag glieb in ster linven
oster lrüntseliaft staust, stas gut bin, ob aber muterinag
ein glist neeber ist clan vaterinag, so sollen s^ «las gut
mit einanster ê:e gliedern teil! beieieben/^ ^)

Die Öffnung von Tan egg und Fisch in gen (Grimm,
I, 275): „stie erbguetter baust «lass reebt, rlsss s^ sonst

vollen von erb wogen ge von stein negsten lreunt an ston

negsten, unst wann ain vaterinag nnst ain muetermag irn

Wenn in dem Erbrecht von ISS« vor diesem Artikel steht:
„^Viter baden wir oueb /» reebt stes erblals bald stss ein vater
oster muter ir binst mög erben nsmlîok also ob ein leinst stürb an
likerben unst okne gescbwistergite stas stan söllieb gut so von sinem
vater oster muter bar bumpt wisterum an selben vater oster muter
valen solo unst stes ?:ukslsosten Hut?, bald stas sol oueb an vater unst

muter kalsn in llktings wiss unst so stas libting lestig wirt soll es

wlstsrum vollen ster näebsten lruntsebakt stanvenkar solivk gut ge-
lallen ist" — so findet sich liier zwar in Uebereinstimmung mit dem

Schwabenspiegcl das Rückfallsrecht, allein nur in beschränkter
Weise für den Fall, daß Vater oder Mutter leben und ein lediger
Anfall nicht vorliegt. Ein Widerspruch mit obigem Artikel, auch

wenn unter Muttermagen mütterliche Verwandte verstanden werden,

ist daher nicht vorhanden, wie Sprüngli behauptet. Wohl
aber ist die Verbindung nicht organisch und das Rückfallsrecht
vielleicht früher in weiterem Umfang geltend gewesen. Das Stadtrecht
von ISZl laßt dasselbe ganz fallen und nimmt statt dessen aus dem

Zürcher-Stadterbrecht die Satze, daß der Vater und dann die

Geschwister vatcrhalb erben, die Mutter dagegen nicht. Im klebrigen
bleibt das Verhältniß von Valcrmagcn und Muttermagen wie früher

bestehe».
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gst^el»eii «toncl, «o 2i»el»t vatsimaz- lii», uncì lvsnn muetei-
mag; »in« glillt« nâllve clen vatermag:, «n «toncl «^ sn
eilen» tliaill, unà »venn mutteimaj- ü^ve^si' z-Iiclsr nslier
i«t clsnn vatermag, «o iiiielit muttermsg âa« erl» Iiin/^

Die Öffnung von H unen b erg mit eigenthümlicher Fassung:

„Wailil Ililliìei« liiillit Ullll «elivve«ter liinlìt ein erl»

antelt, clîs setzen mit einanlleron, tl»nn luetiin «o moget
0« «ieii, nn«ì lrsnn muttermog ein«« glill« nüelier i«t àen

vatìermog, zvenn cl»«« al«o i?u srlilalileii I»>in«lt, «o erden
sie mit oinsnltei^^ U. s. f.

Endlich auch das Stadt- und Landrecht von Utznach von

1602, A. 32 : zzitem e« «ol »»eil jeller n»ell«ts krünllt âen
»ncleen ertien »1« veer man «!pj> nnll inag«eiiat1 reetznen

(mag), clneli vraiin e« attso llomllt, tla«« I»ru«ler«llio>1 uiitl
«ell>vö«terl»incl, «lie «ollen glsiel, eitlen mit einaullee, stier
«lannetllin «a eetlt vateimaeg eine« glill« melie «lean mua-
teemaeg."

Ueber den Sinn dieser Statuten kann in so fern kaum

ein Zweifel bestehen, als das gegenseitige Verhältniß der Batermagen

und Muttermagen in folgender Weise regulirt sein soll:
Befinden sich in Parentelen, die von dem Erblasser gleich

weit abstehen, Batermagen und Muttermagen im gleichen Gliede,
so gehen die erstern vor; stehen die letztern um ein Glied
näher, so concuriren sie mit den erstern; sind sie um 2 Glieder
näher, so erben sie allein. Stehen die nächsten Vatermagen und

Mnttermagen in Parentelen, die nicht gleich weit von dem

Erblasser entfernt sind, so geht je die nähere Parentel unbedingt
vor. Die Vergleichnng kann sich, wenn die Parentelen-Ordnung
festgehalten wird, nur je auf Glieder gleich weit entfernter
Parentelen beziehen. Möglich bleibt dabei immerhin und es liegen
auch Zeugnisse dafür vor, daß man wenigstens in späterer Zeit
an diesem letzlern Satze nicht mehr genau festhielt, was dann

freilich wesentlich zu der Verwirrung beitragen mußte, die im
Gebiete dieser Statuten sichtbar sich zeigt und zu einer Aenderung

des Rechtes sehr geneigt machte.

Sehr bestritteu dagegen ist und unterliegt in der That
erheblichen Zweifeln, wie die Batermagen und Mutterinagen hier
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aufzufassen seien. Zunächst zwar spricht die Wahrscheinlichkeit

gewiß im höchßen Maße dafür, daß die Bedeutung dieser

Begriffe hier keine wesentlich andere sei, als sie in den bereits

behandelten Statuten vorkommt. Es ist kaum denkbar, daß in
einer Zeit, als diese Begriffe noch lebendig waren und der

Volksanschauung selbst angehörten, der Sinn derselben je mit
der verschiedenen Regulirung des Erbverhältnisses auch ein

anderer geworden sei. Bedeutende Verschiedenheiten der Auffassung

lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit erst für eine Zeit
voraussetzen, in der die Ausdrücke der lebendigen Volkssprache

entschwunden und ihre Erklärung zu einer gelehrten Arbeit
geworden war. Dieß tritt aber erst mit Ende des löten Jahr-
Hunderts ein, und der Inhalt dieser Statuten geht in eine viel

frühere Zeit zurück. Es müssen daher die Gründe, welche für
einen andern Sinn der Terminologie hier sprechen sollen,
besonders genau ins Auge gefaßt werden. Zweifel erregt vorerst
vornemlich die angeführte Stelle der Öffnung von Altorf, über

welche schon in der Rechtsgeschichte von Bluntschli I, 3lX) das

Befremden ausgesprochen ist. Ist der Ausdruck in derselben

genau und richtig, so werden allerdings auch die Muttermagen
hier als Verwandte des Vaters des Erblassers aufgefaßt und
können dann nur durch Weiber vermittelte Descendenten der
väterlichen Parentelen sein. Allein es kann in der That der Ausdruck

hier nicht richtig sein. Vergleicht man die Stelle mit den

ebenfalls angeführten des Walder- und Fischenthalerhvfrodels,
so kaun keinem Zweifel unterliegen, daß der erste Satz
derselben eine völlig gleichbedeutende Umschreibung desjenigen

enthält, was in dem ersten Satze der letztern mit den kürzern

Worten, es erbe der nächste Vatermag, gesagt wird. Es ist

dieß um so eher anzunehmen, als in dem zweiten Satze der

Altorfer-Offnung der Ausdruck äer V-»toroi!»j-, während ei»
UultsrinsF steht, darauf deutet, daß von dem Vatermag
bereits die Rede gewesen. Hält man nun hieran fest, so muß

gewiß als undenkbar erscheinen, daß man den Ausdruck Vatermag

in denselben oder doch völlig gleichartigen Statuten in

ganz verschiedener Bedeutung bald für Verwandte des Vaters
des Erblassers überhaupt, bald für nur durch Männer mit dem
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Erblasser vermittelte Verwandte gebraucht habe. Es ist vielmehr
viel wahrscheinlicher, daß, wie dieß auch Bluntschli angenommen

hat, durch gedankenloses Hin- oder Abschreiben in dem

zweiten Satze der Stelle die Worte: "äs« tottea liebusr»
vatter" aus dem ersten wiederholt worden sind, statt, wie es

richtig hätte heißen sollen und z. B. ganz in dieser Weise in
den Glarnersatzungen von 1387 vorkommt, nur zu sagen: „cksm
totìon liebn-»»!." Aehnliche Versehen finden sich auch
anderwärts. So heißt es z. B. in A. 22 des RegenstorferamtsrechteS

(Pestal. II, 113), der eine bloße Wiederholung des Zürcherstatutes
von 1419 enthält, in Z. 9 : „wer tlann lie« toten wen«eben
-»Ilern-vebst «ipp i«t," so daß also gerade umgekehrt hier der
Vater des todten Menschen, der nothwendig hätte erwähnt
werden sollen, weggelassen ist. Mit den aus dieser Stelle
hergenommenen Zweifeln hat es daher jedenfalls nicht viel auf sich.—
Nicht viel mehr läßt sich auch aus der Fassung des Hünenber-
gerstatutes und des Stadtrechtes von Utznach für eine andere

Bedeutung der Terminologie schließen; eS hat dieselbe zwar
unverkennbar Aehnlichkeit mit derjenigen des Luzernerstadtrechts
und ist immerhin möglich, daß auch hier die Ansicht, durch
Weiber vermittelte Descendenten der väterlichen Parentelen gehören

zu den Muttermagen, Eingang gefunden habe; allein mit
Sicherheit geht dieses aus dem Ausdruck doch nicht hervor, und
würde jedenfalls für die andern in der Fassung abweichenden

Statuten noch nichts beweisen, dieß um so weniger, als die

vorliegende Aufzeichnung der beiden Rechte erst in das Ende

des löten und den Anfang des 17ten Jahrhunderts fällt. Dann
aber ist wohl zu beachten, daß die Verwandten der mütterlichen
Seite — selbst bei Annahme der Gleichartigkeit mit dem Lu-

zernerstadtrecht — keineswegs von dem Begriffe der Mutter -

magen ausgeschlossen wären, wie dieß in der Ansicht von

Sprüngli liegt, sondern mit zu denselben gehören würden.
Um so gewichtiger scheint hingegen ein anderes mehr aus

inneren Gründen hervorgehendes Argument. Es unterliegt
nämlich keinem Zweifel, daß ohne abänderndes Gesetz und selbst

ohne daß man sich einer Aenderung des Rechtes deutlich bewußt

war, bereits im 17ten Jahrhundert im Gebiete des Khburgi-
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sehen Greifschaftsrechtes das Erbrecht der mütterlichen Seite der

Verwandtschaft völlig in Abgang kam und das Grafschaftsrecht
in dieser Hinsicht für übereinstimmend galt mit dem Zürcher-
stadtrecht, in welchem das Erbrecht der hier freilich nur subsidiär
zugelassenen Muttermagen ebenfalls in Vergessenheit gerathen

war. Für dieses letztere Recht hat diese Erscheinung bei der

Seltenheit der Anwendbarkeit des Erbrechtes der Mnttermagen
und der der Beschränkung eher günstigen Richtung der Zeit
nichts besonders Auffallendes; wohl aber ist dieß der Fall bei

dem Khburgergrafschaftsrechte, das der mütterlichen Verwandtschaft,

wenn die Muttermagen des Statutes wirklich als solche

zu erklären sind, ein vcrhältnißmäßig so günstiges nnd so häufig
eintretendes Erbrecht einräumt. Ein bloßes Vergessen durch
Seltenheit der Anwendung ist hier fast undenkbar, nnd man scheint

fast genöthigt zu sein, mit Sprüngli anzunehmen, unter den

Muttermagen seien hier wirklich nur die durch Weiber vermittelten

Descendenten der väterlichen Parentelen verstanden gewesen

und die mütterliche Seite der Verwandtschaft sei nach dem

Sinne des Statutes als von der Erbfähigkeit ganz ausgeschlossen

vorausgesetzt. Es ist dieß unstreitig einer der dunkelsten

Punkte der Zürcherischen Rechtsentwicklnng, der ohne Auffindung

neuer Nechtsquellen kaum eine befriedigende Erklärung
erhalten kann.

Solche Quellen sind nun aber wirklich zu Tage gekommen,

nnd damit zugleich der unumstößliche Beweis dafür, daß unter
den Muttermagen des Grafschaftsrechtes noch im löten
Jahrhundert die mütterliche Seite der Verwandtschaft — allein oder

möglicher Weise mitunter auch mit Inbegriff der durch Weiber
vermittelten Descendenten väterlicher Parentelen — verstanden

worden sei, und daß somit die gegebene Erklärung der Begriffe
auch für diese zweifelhafteste Klasse der Statuten die richtige sei.

Auch die räthselhafte allmälige Veränderung des Rechtes wird
durch diese Quellen begreiflich gemacht.

Es haben sich nämlich im Zürcherischen Staatsarchiv die

sehr zahlreichen Appellationöurkuuden noch vorgefunden, die seit
Ende des löten Jahrhunderts von den Gerichten der Landschaft

gegen deren Urtheile die Appellation an den Rath der Stadt
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Zürich als die Landcsobrigkeit ergriffen worden, dem letztern
zugestellt wurden. Da die Urkunden regelmäßig die

Proceßverhandlungen und das Urtheil mit seinen Gründen, alles in
bündiger Kürze zusammengefaßt enthalten, so geben sie ein sehr

anschauliches Bild der damaligen Praxis, das am allerehesteu

geeignet ist, über die Rechtsauffassung, wie sie wirklich im
Leben vorhanden war, Aufschluß zu geben. Die Durchsicht derselben

bringt sehr bald zur Ueberzeugung, daß man sehr irren
würde, wenn man eine konsequent festgehaltene Ausbildung
scharfer juristischer Begriffe in dieser Praxis voraussetzen und

aus bloßer wissenschaftlicher Interpretation der Statuten das

wirkliche Nechtsleben erkennen zu können glauben wollte. Obschon
in diesen Gerichten, namentlich den höhern HerrschaftSgerichten,
die des Rechtes kundigsten Leute saßen, kommt doch bei irgend
verwickelten Fällen gar häufig vor, daß das Gericht findet, eö

sei ihm die Sache zu schwer und ohne selbst ein Urtheil zu
sprechen, den Fall dem Rathe überweist,' und die Motive der

Urtheile sind regelmäßig vorherrschend hergenommen aus billiger
praktischer Berücksichtigung der nähern Umstände des einzelnen

Falles, ohne von allgemeineren Rechtssätzen viel zu erwähnen.
Bei der Einfachheit der Zustände beziehen sich auch weitaus die

meisten Streitigkeiten auf die nächsten Dinge dcö gewöhnlichen
Lebens und Fragen von rein faktischer Natur. Ungeachtet der

verhältnißmäßig großen Zahl von Erbschaftsprocessen sind daher
doch nur wenige für die hier vorliegende Frage von Bedeutung.
Weitaus die meisten beziehen sich auf das Verhältniß der

Ausrichtung von Söhnen und Töchtern und deren Folgen, was
damals zu vielen Anstünden und Schwierigkeiten Veranlassung
gegeben haben muß. Und auch jene wenigen Processe werfen zwar
wohl auf die zweifelhaften Hauptpunkte näheres Licht, aber

zeigen doch sehr deutlich, wie wenig sicher man schon-damals in

Anwendung und Erklärung der betreffenden Bestimmungen der

Statuten war und wie sehr dieß der sichtbaren Tendenz des

Rathes, das Stadtrecht durch die Praxis allmälig zu einer

umfassender« Geltung zu bringen, Vorschub leistete. Manches,
was nach dem Wortlaut der Statuten kaum möglich scheint, ist

durch diese Praxis doch möglich geworden.
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Folgendes sind die wesentlichsten hier einschlagenden Urtheile:
1. Ein Urtheil des Gerichtes zu Jllnau von Montag vor

Pfingsten 1532, dessen faktische Grundlage im Wesentlichen
dahin geht:

Claus Würgler von Zürich hat bei seinem Tode
einen Knaben hinterlassen aus der Ehe mit Nesa Enderli; die

letztere heirathet in zweiter Ehe den Hans Mäder von Jllnan,
und stirbt späterhin mit Hinterlassung von zwei minderjährigen
Kindern aus dieser zweiten Ehe, "Vreuelh und Ursalh Mäder."
Da nun der Sohn des Claus Würgler stirbt, erhebt der Vogt
seiner mütterlichen Halbgeschwister Ansprache auf dessen

Erbschaft, die aber von dem Bruder und der verheiratheten Schwester

des Claus Würgler, Jakob und Katharina Würgler, Ehefrau

des Hans Müller, bestritteu wird. Die.letztern führen an,
sie seien als Vatermag rechte und nächste Erben, „und die

ineitl)- »ollin HUI' oûts dnrnn bnben, denn 8) «Hein
inuterbîdb sine 8el»rÜ8teru 8^e» und inuteringg g'8Ìn," Das
Gericht zu Jllnau, unter dem Vorsitz des Hauns Rudolf La-

vater, Bogt zu Khburg, erkennt mit Berufung auf die wörtlich
aufgenommenen Artikel des Grafschaftsrechtes: „diew^I der
grst^ebslkt olkuung beittvr U88irz-8t, >venn vstteroigg und

muterinsg glieb nseli krnndt 8Ìnd, 80 stiebt v»ttorm»g di>8

erb bin unnd nenn aber inutterinng ein8 glid8 nâeber Ì8t
dnnn vstterniag, 80 8tsnd 8)- xu gliedern ts)!!, und ds-
rumli dievr^l die ^^ez- inv^ttl^ iniitterbnlb d«8 sl>ge8turb-
nen bnnben elieli 8^vÜ8teren und :>l80 nlutteruing eino8

glid«8 näeber 8z-vnnd dnnn der «lneob unnd die lîatbsr.
^Vurglerinn, 8» vnttvrbslk eins8 glide8 rvz-ter und lerer
dnnn die 2,ve^ ine^tl^ de8 gednebten bnnben kründ 8^enn,
8U I»88end 8z- 08 b^ déni »rtibol nned innbslt der grnlk-
8ebnkt reebt pliben »Uo init der srlütterung, d-,8 8Z- de8

:>bge8turbnen bnnken verl»88sn gut geineinlieb niitt einnn-
der erben 8<illen sl88 nsuiinlieb 8öIIe d»e. unnd die
lintb. beide den bnlben te^l und die r.vvez- me^ttl)- den
sndern bslben te^ll — erben/^

Gegen dieses Urtheil appelliren der Jakob und die Katharina

Würgler, und der Rath in Zürich, vielleicht mit der Ab-
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ficht, die ihn? fremdartigen Bestimmungen des Statutes auf die

Seite zu schieben, erkennt nach der auf der Appellationsurknnde
enthaltenen Notiz des Unterschreibers, Zinstag vor Bartholomä
1532: ,,4Ì8e sppellnts mit slleu 8tiieken »»4 nrtiklen
8olle ulkgekept si» »»4 8oIIint 4ie pnrtkven ?» nllsn
tollen» 4en ksmiel rvi4eruml> u»,vliek IIIn«,v mitteinnn-
4eron »8^ükenn nn4 ze4er to^l »Ue8 4a8ssnijx 4nrtkun, 80

er sieb im reekten Fetruvvt ?:» kekelllon."
2. Nach dem Tode des ohne Kinder verstorbenen Hans

Wismann von Opfikon sprechen die Geschwister des verstorbene:?

Baters desselben, Felix Wismann, die Erbschaft an, die ihnen
aber von dem Vogte zweier Kinder der verstorbenen Mutter
des Hans Wisinann, Elsa Schellenberger, ans zweiter Ehe

der letztern mit Felix Werker, streitig gemacht wird. Die
Geschwister des Vaters des Erblassers berufen sich vornemlich
darauf, daß sie Vatermagen von dein Stammen und Namen

des Vaters seien, das Vermögen von ihrem Bruder an den

Erblasser gekommen sei, und sie zur Unterstützung des Verstorbenen

nötigenfalls pflichtig gewesen wären. Die mütterlichen

Halbgcschwister dagegen berufen sich auf der Grafschaft
Öffnung, die ihnen als Geschwistern die ganze Erbschaft oder doch

als Muttermagen, die uml» ein staut? stli4 näeker stetriinclt
seien, die Hälfte zuweise. Das Gericht zu Kloten, unter den?

Vorsitz des Heinrich Rhan, Vogtes zu Khburg, erkennt 1541:

5,4!evvil Kei4 ziartk^stenn ulk 4er stralk8ekakt reekt stetkrun-
sten »ml aber 4er arttikol kein un4ei8eke!4 ?»steko ,vio
man «nliel» vattsrmast roeknen 8olle 4e88stliekeu 80 4»8

stutt allein von 4sm vatter u»n4 nit von 4vr mutter 4a

8^e, 80 ein mutter me elieke ki»4 einem non4vrenn
mon ouek über käme, ob 4snn ilieselbisten ire Kin4 4e8

«r.8ten mnn8 ki»4 un4 stutt 8oIIiu4 erben aI4 nit o4er
^vie man 4e» Artikel ver8ton unn4 kalten 8olle, »88 4Ì8er
8ek>vnrenn »>8aek, 4amit n^vmann4t von 8Ìnem reeklenn
stvtkränstt >ver4e, 80 kal»enn 4!o riekter ulk ire e^4 ste-

nommvn^ 4»8 8^ 4er 8aek nît ver8tenn4ist noek ^v^8 stnust

8^en4 kierülier ein urteill ?e stellen» »n4 >vz8Ìn4 all80
4îe 8»ek - für un4 an mine stna4isten kerren ete/^ Hieraus
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erkennt der Rath, an der Öffnung festhaltend, den 9ten Januar
1542. -xlieuvt tier gralksebalt nlknnug vormag, wenn mnt-
termag e^nes glills näober sind denn vattermsg das sz^

dann Zusammen stan und das erli miteinander beliebe»,
das es dann b^ soliebem reobten bel^beuu und die par-
ib^on dises Handels gl^elivveg mitt einander erben u»tl
namlieh llie vattormagen ezmen unct die muttermageu «len

anndern te^l nommen sollen."
3. Zwei väterliche Halbgeschwister des verstorbenen Sohnes

des Jörg Keller von Volken streiten um die Erbschaft desselben

mit einer mütterlichen Halbschwester. Die letztere macht

vornämlich geltend, daß das Vermögen des Verstorbenen von dessen

Mutter hergekommen sei und daß nach dem Tode ihrer Mutter
von den beiderseitigen Freundschaften ausgemacht worden sei, eS

sollen die mütterlichen Halbgeschwister einander allein erben.

Die väterlichen Halbgeschwister dagegen berufen sich darauf, daß

sie Vatermagen und unterstütznngspflichtig seien. Das Gericht

zu Flach, abgehalten von dem Stellvertreter des Gerichtsherrn,
findet laut Erkenntniß von Montag vor der llffahrt 1576, »es
habe nit genugsam Verstandes hierüber ?u urteilen" und

weist deßhalb die Sache an Bürgermeister und Rath der Stadt
Zürich. Zu einein Urtheil des Rathes ist es hier nicht gekommen.

Auf der Urkunde findet sich nur die Notiz: „sind güt-
lieb vertragen."

4. Claus Krütlin von Sehen hat nach dem Tode seines

Bruders dessen ebenfalls verstorbenes Kind im väterlichen Gute
beerbt und verlangt nun auch das mütterliche Gut, das sich noch

in den Händen des Heini Schweninger, des Bruders der

verstorbenen Mutter des Kindes befindet. Der letztere behauptet,

er sei berechtigt, dieses mütterliche Gut für sich zu behalten,
weil ihm das Kind zur Erziehung übergeben worden sei und er
in tezl uncl gemeinsehakt mit ihm gestanden, die väterlichen
Verwandten hätten sich des Kindes nicht angenommen und wollen

"Nil gern das süss uncl aber (las sur nit." Das Gericht zu
Winterthur auf dem obern Kellhof unter dem Vorsitz des Vogtes

zu Khburg erkennt Zinstag nach St. Johannsen 1543, es

solle Schweninger bei seinem Besitze geschützt bleiben, weil ihm
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bei Uebergabe des Kindes durch Urtheilbrief dieß zugesichert

worden. Das Urtheil des Rathes ist nur in unlesbaren
Notizen beigefügt, aus denen aber hervor zu gehen scheint, daß

Schweninger etwas bezahlen soll.

5. Heinrich Keller von Vollen spricht nach dem Tode des

Ehemannes seiner Schwester das Vermögen der letztern an, das

nach ihrem Tode an ihr Kind und nach dem Tode des Kindes

an den Vater gefallen war. Der Vater des Schwagers und

Großvater des Kindes, Andres Buw, bestreitet die Ansprache.
Keller erweist durch Zeugen, daß in einem andern Fall das

mütterliche Vermögen eines Kindes ebenfalls den Geschwistern

der Mutter und nicht dem Vater zugefallen sei. Das Gericht

zu Flach nimmt aber an, ein solcher Brauch sei doch nicht
genügend erwiesen und spricht durch Urtheil vom 3. Juni 1575
dem Andres Buw das Vermögen zu, „llie^vzll im t»I so «i»

Ai'ossvstter sin su» uull «uns trogen bette, llis vit bîullor
eiuanllere» üborbümen, unnll naob ir boilleo toll lleo-

selbigen beiller vorlassneu binllor ller grossvatter alls vat-
termag unll nüt mutermag er-lleebea müsste." Der Rath
erkennt einfach: ",vol gosproeben unll übel geappelliert."

6. Heini Sigerst von Waltenstein, Bruder der ersten Ehefrau

des Conrad Bölsterli, Elsa Sigerst, spricht das Vermögen
der letztern an, das nach ihrem Tode an ihr aus der Ehe mit
Bölsterli stammendes Kind gefallen, und nach dem Tode des

letztern von einem nun ebenfalls verstorbenen Kinde des Conrad

Bölsterli aus zweiter Ehe als einem Geschwister Vaterhalb
bezogen worden war. Ueber den Nachlaß dieses zweiten Kindes
des Conrad Bölsterli hatte bereits Streit obgewaltet zwischen

Hans Bölsterli, einem Bruder oder väterlichen Vetter des Conrad

Bölsterli und zwei mütterlichen Halbgeschwistern dieses Kindes

ans einer zweiten Ehe der zweiten Frau des Conrad
Bölsterli. Das Gericht hatte diesen Streit zu Gunsten der mütterlichen

Halbgeschwister entschieden, vor Rath aber war ein Vergleich

zu Stande gekommen, wornach Hans Bölsterli die Erbschaft
beziehen konnte, den Halbgeschwistern aber 400 A Haller zu

bezahlen hatte. Nun behauptet Sigerst, es habe dieser frühere

Streit nur das väterliche Gut betroffen, das von seiner Schwe-
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ster herrührende Vermögen, aber müsse an ihn als rechten nächsten

Erben und alten Stammen, von dannen es gekommen,

lediglich fallen. Hans Bölsterli bestreitet dieß und behauptet,
es sei ihm das Vermögen bereits zugesprochen. Das Gericht

zu Winterthur auf dem obern Kellhof unter dem Vorsitz des

Vogtes zu Khburg erkennt wirklich Montag vor der heiligen

zwölfbotten Simon und Jndastag 1522, Heini Tigerst solle des

fraglichen Vermögens „oeolit v-iellijx und erl," sein. Das Urtheil
des Rathes aber sagt: »dissr lla»dell ist iillell FSSproeben
und >vol gosppellieit."

7. Lorenz Schriber von Rudelfingen spricht Namens seiner

Ehefrau, die in erster Ehe mit dem Hensli Mutter von Martel
verheirathet gewesen war, den Nachlaß ihrer nach dem Tode des

Vaters ebenfalls verstorbenen Kinder erster Ehe an, wogegen
Clauwe Mutter, ein Bruder des verstorbenen Hensli Mutter,
Einsprache macht und selbst diesen Nachlaß für sich verlangt.
Kläger beruft sich vornemlich darauf, daß seine Ehefrau ihre
Kinder erhalten und erzogen und selbst von dem Vermögen ihres
ersten Manneö weder Heller noch Pfenning erhalten habe.

Beklagter dagegen stützt sich auf der Grafschaft Khburg Bruch und

Recht, wornach er der rechte Erbe sei. Der Proceß wird vor
dem Gotteshausgericht zu Rheinau geführt und das Urtheil wird
den Richtern sehr schwer. Nach mehrmaliger Vertagung und

nachdem die Partheien vergeblich gebeten worden, sich gütlich zu

vergleichen, erkennt das Gericht Donnstag nach dem Sonntag
Exaudi 1541 mit Mehrheit, die Ehefrau des Schriber solle das

Erbe beziehen. Eine erste Minderheit, worunter die zwei

Fürsprecher, wollte dem Beklagten mehreren Beweis dafür auflegen,

was der Grafschaft Khburg Bruch und Recht sei, eine zweite

Minderheit der Klägerin mehreren Beweis dafür, daß sie ans

dem Vermögen ihres ersten Mannes nichts bezogen habe.

Beklagter zieht das Urtheil vor den Abt von Rheinau selbst, der
aber dasselbe bestätigt, vornemlich deßhalb, weil unbestritten
geblieben sei, daß Beklagter die Kinder nicht unterstützt und damit
der Grafschaft Bruch auch gebrochen habe. Hierauf geht

Appellation an den Rath zu Zürich und dieser erkennt: „üllell g-e-

«xroelleu und >vol geaxxelliert, " doch solle die Ehefrau des
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Klägers für ihre Verwendungen für die Kinder billig entschädigt
werden und ans dem Vermögen ihres ersten Ehemanns erhalten,
was ihr nach der Grafschaft Kyburg Recht zukomme.

8. Der Vogt des Kindes des verstorbenen Jörg Frhg von
Flach belangt den Bruder der ebenfalls verstorbenen Mutter
desselben, Andres Rytzmann von Vollen, und verlangt von ihm,
daß er das Kind übernehme und erziehe. Rytzmann ist bereit,
das Vermögen seiner Schwester, das er noch in Händen hat,
heraus zu geben, weigert sich aber die Erziehung zu übernehmen,
weil er dem Kind allein mutterhalb verwandt sei, und der nächste

Vattermag erbe. Das Gericht zu Flach erkennt mit Mehrheit
den 26. Januar 1589: "diewzd d!«« liind vsttermsj- lmlb
bsin li'ünd »bor «inei' muitsi' «elij-en brudor und dem-

«elbi^en «in mültorlieb gutt noob bette, «ölte ^ndre«
lì^t^man «inee «obwoster bind ^u im nemen und ergeben,
müebte dsnn ei' mittler sit vsttsim»^ bnlber nàeber lründ
linden, ds« weitend «^ im wol verdünnen." Rytzmann hatte
angedeutet, es möchten noch Kinder der verstorbenen Schwester
des Jörg Frhg vorhanden sein. Der Rath bestätigt das Urtheil.

9. Jacob Frygenhoffer von Velthen verlangt Namens
seiner Ehefrau, der Tochter des Arbogast Maugg von Oberwinter-
thur, den Nachlaß einer verstorbenen Schwester der letztern, was

ihm aber der Vater der beiden Schwestern streitig macht. Der
Kläger beruft sich auf einen alten und beständigen Brauch der

Grafschaft Kyburg, daß in mütterlichem Gut ein Geschwüster

das andere erbe und der Vater in solcher Erbschaft bis auf das

letzte Kind stille gestellt werde. Der Beklagte dagegen bestreitet

diesen Brauch und erklärt, wenn sogar ein solcher Brauch
bestünde, so müsse doch das "»It inj-el^bte und ver«ebribno keebt"
vorgehen und dieses besage, daß, wem die Erziehung und

Erhaltung obliege, auch die Erbschaft zukommen solle. Das
Gericht erkennt mit Urtheil vom 24. März 1662, eS solle dießfalls
bei einem früher abgeschlossenen und nun angefochtenen
Vergleiche bleiben. Auf einer Beilage zu dem Urtheil wird erklärt,
daß nach Aussage der Richter im obern Theil der Grafschaft
und derjenigen des Gerichtes zu Winterthur im Kellhof
allerdings Brauch und Uebung sei, daß in mütterlichem Gut die
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Geschwister einander vor dem Vater erben, worin ein gewisser

Ersatz dafür liege, daß der Ehemann an dem ganzen Vermögen,
das seiner Ehefrau noch bei deren Leben angefallen, nach deren

Tod Leibding erhalte. Der Vogt von Khburg, heißt es darin
ferner, sei des Vorhabens eine Erläuterung hierüber von dem

Rathe zu verlangen.
Nach diesen Urtheilen kann wohl davon keine Rede mehr

sein, daß die mütterliche Seite der Verwandtschaft nach dem

Sinne des Khburgischen Grafschaftsrechtes nicht erbfähig und

unter den Muttermagen des Statutes nicht verstanden sei.

Namentlich die zwei ersten Urtheile geben ausdrückliches Zeugniß
für ein solches Erbrecht, und auch aus den andern geht wenigstens

so viel hervor, daß ein Erbrecht der mütterlichen Seite
nahe lag und man leicht dazu kam, ein solches anzuerkennen.

Besonders zu Anwendungen des Rückfallsrechtes, wenn schon

dasselbe in dein Statute nicht enthalten war, zeigt sich, wie

vornehmlich aus dem fünften und sechsten Urtheile hervor geht,

um der natürlichen Billigkeit willen große Neigung. Zugleich
aber tritt ein fast unbegreifliches Schwanken über erbrechtliche

Grundsätze an den Tag, selbst für Fälle, die tagtäglich vorkommen

mußten, und scheint dieß darauf zu deuten, daß die

Bestimmungen des.Statutes, wenigstens mit Bezug auf das über
die Vatermagen und Muttermagen Gesagte, ans einer schon weit
zurückliegenden Zeit herstammen und schon im 16. Jahrhundert
der Gefahr mißverstanden zu werden ausgesetzt waren. Um so

leichter konnte das Stadtrecht sich Eingang verschaffen. Hiezn
halfen dann aber noch verschiedene besondere Gründe mit. Als
sehr gewichtig wird offenbar durchweg der Zusammenhang
betrachtet, der zwischen der Armenunterstützung und dem Erbrechte
besteht. Nun ist aber auch in den Gegenden dieser Statuten
als Grundsatz anerkennt und mitunter ausdrücklich ausgesprochen,
daß Vatermagen und nicht Muttermagen zu Unterstützung der
Armen und Erziehung der Waisen pflichtig seien.

So im Herrschaftsrecht von Audelfiugen von 1334 A. 56:
«oll uiieli i>II,vsj> vattei' »nck i>!t inuttei ingg «eiiulilij-
ckie Iiv»,ti1ei' ocker suckei' ckinltig lutli ne einieellen, "

und ebenso das Herrschaftsrecht von Ossingen.
Zeitschrist f. schweiz. Recht V. t. ^ H
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Die Regulirung der Unterstützungspflicht hielt nicht völlig
gleichen Schritt mit derjenigen des Erbrechts, nnd da nun auch

der bezeichnete Grundsatz dem Stadtrechte entsprach und von
der Obrigkeit ohne Zweifel begünstigt wurde, mußte von selbst

für das Erbrecht eine dem Stadtrechte annähernde Rückwirkung
daraus hervorgehen. — Sodann ist zu beachten, daß, wie

besonders aus dem unter N. 9 angeführten Urtheile hervorgeht,
wenigstens in einem Theile der Grafschaft Kyburg die

Geschwister vor dem Vater und um so eher noch vor der Mutter
zur Beerbung kamen, und daß sogar, wie das Urtheil N. 7,
sodann auch das dießfällige Stillschweigen des Grafschaftsrechtes und
andere Statuten, so das Herrschaftsrecht von Elgg, das den

Muttermagen sonst noch günstiger ist, vermuthen lassen, die

Mutter vielleicht überhaupt ihr Kind in dem väterlichen Gute
höchstens zu Leibding und nicht zu Eigen beerbte. Hält man
dieses fest, so ist die Anzahl der Fälle, in denen das Erbrecht
der mütterlichen Seite zur Anwendung kam, bedeutend geringer
als man zunächst glauben sollte, nnd um so leichter konnte die

Annahme des Stadtrechtes eintreten. — Endlich mußte auch die

schwierige Durchführung und unpraktische Halbheit der fraglichen

Bestimmungen von selbst dazu führen, daß man daran nicht mit
besonderer Vorliebe festhielt. Ganz dieselbe Erscheinung zeigt

sich auch in dem Stadtrechte von Utznach. In einem Zusätze

von 1636 wird hier ausdrücklich gesagt, cö habe der betreffende

auf das Verhältniß von Vatermageu und Muttermageu bezügliche

Artikel in Erbfällen jederzeit viel »Späunigkeiten" gegeben

und wird daher an Stelle desselben das Landrecht des regierenden

Ortes Glarus wörtlich aufgenommen, das mit dem zürcheri-
schen Stadtrechte so große Verwandtschaft hat.

So möchte denn die Anfangs so räthselhafte weitere

Entwicklung der betreffenden Statutarrechte sich wohl erklären lassen,

und bleibt die auch für die Gegenwart nicht unwichtige Thatsache

bestehen, daß noch im 16. Jahrhundert in einem sehr
bedeutenden Theile des Kantons Zürich die mütterliche Verwandtschaft

ein ziemlich nahestehendes Erbrecht besaß. Wo das Recht

der Stadt Zürich schon um politischer Gründe willen nicht so

leicht Eingang finden konnte, wie dieß z. B. in Winterthur der



der östlichen Schweiz. 19

Fall war, da blieb auch das alte Recht in dem alten Sinne
desselben im Wesentlichen bestehen. Die zahlreichen Recensionen

des Winterthnrcrerbrechtcs von 1639, 1729, 1738, 1769 und

1779 anerkennen alle ein Erbrecht der mütterlichen Verwandtschaft;

das Erbrecht von 1720 sagt ausdrücklich, um entstandene

Zweifel zn entfernen, daß unter Muttermagen Verwandte von
Seite der Mutter des Erblassers zu verstehen seien. Auch das

gegenseitige Verhältniß der Vater- und Muttermagen wurde, erst

in der Recension von 1769 in der Weise geändert, daß an Stelle
des relativen Vorzuges der Vatermagen bei ledigen Erbsällen
das Rückfallsrecht eintreten solle. Da das Winterthurer
Erbrecht mit dem Khburgischcn GrafschästSrechte unmittelbar
verwandt ist, so liegt in dieser Entwicklung mit ein schlagender
Beweis für den behaupteten Sinn des letztern, wenn es überhaupt
nach allem Gesagten noch eines solchen Beweises bedürfen sollte.

Eine zweite Untcrabtheilnng von Statuten dieser dritten
Klasse bilden einige Stalntarrechte, die in Gleichstellung der

Vatermagen und Mnttermagen ebenfalls ans halbem Wege stehen

geblieben sind, aber in anderer Weise, als dieß in den Statuten
der ersten Abtheilung der Fall ist. Es gehören hieher die bei

Sprüngli,Beiträge XIz476ff. angeführten Pfäfferser Manns-
znchtrodel von 1923, Landbnch von Werdenberg von 1639 und

Sarganserlandrecht von 1674. Gemeinsamer Grundzng der

dießfälligen Bestimmungen ist, daß zwei Drittheile des Nachlasses

an die Vatermagen, ein Drittheil an die Muttermagen fallen
soll; im Einzelnen finden sich dann aber namentlich mit Hinsicht
auf die Frage, ob und in wie weit an die Stelle nicht mehr
lebender Stammcshänpter andere Glieder der betreffenden Stämme
eintreten können, Modifications, deren Erörterung hier zu weit
führen würde. Darüber, daß hier Vatermagen Verwandte des
Vaters deö Erblassers, Mnttermagen Verwandte der Mutter
desselben seien, ist ein Zweifel gar nicht möglich, und nur daS
ist anzuführen, daß die väterliche Großmutter als Vatermag
gilt, was überhaupt da eintritt, wo eine Theilung der Erbschaft
Nach pom Ursprung oder nach bestimmten Quoten sich findet.
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IV. Eine vierte Klasse von Statuten endlich ist schon in

diesem Zeitraum zu völliger Gleichstellung der Verwandten der

väterlichen und mütterlichen Seite gelangt. Es ist dieß keineswegs,

wie man zunächst glauben könnte, bloß oder auch nur
vorherrschend durch Einstich -des römischen Rechtes geschehen.

Vielmehr kommt diese Gleichstellung auch da vor, wo das römische

Recht selbst in späterer Zeit völlig fremd blieb, und sie findet
sich, wo später wirklich römisches Recht mehr oder weniger
Eingang erhielt, schon früher aus einheimischem Boden hervorgegangen

und ohne daß schon deßhalb die deutsche Grundlage des

Erbrechtes aufgegeben worden wäre. Wie in einzelnen Stadtrechten

schon im 12. und 13. Jahrhundert, so ist im 15.

Jahrhundert auch in Statuten anderer Art die damals überhaupt
herrschende Neigung, die mütterliche Seite günstiger zu stellen,

mitunter von sich aus bis zu diesem Resultate gelangt. Allerdings

aber erleichterte diese Gleichstellung die Aufnahme einzelner
damit an sich noch nicht gegebener charakteristischer Grundsätze

des römischen Erbrechtes, so namentlich der Coucnrrcnz derAscen-
denten oder doch der Eltern mit vollbürtigen Geschwistern und

deren Kindern, des Vorzuges der vollbürtigen Geschwister vor
halbbürtigen der Vater- oder Mutterseite, und es kann nicht sehr

befremden, wenn bei der zunehmenden Unklarheit über die

Prinzipien des alten einheimischen Rechtes in diesen Gegenden meist

auch die Parenteleu-Ordnung verschwand und die römische
Auffassung der Verwandtschaft herrschend wurde. Ausdrückliche
Verweisung ans die gemeinen geschriebenen Rechte kommt in
spätern Recensionen solcher Statuten nicht selten vor, so z. B.
in dem Erbrecht von Toggenburg von 1633, dein Erbrecht der
Rheinthalerhöfe von 1651, dem Erbrecht der Stadt Dießenhofen
und der „Stadt" Rheinau Auch da übrigens, wo in Folge
dieser Entwicklung die Grundlage des Erbrechtes nun wirklich
dem gemeinen Rechte entspricht, sind im Einzelnen mehr oder
minder bedeutende Abweichungen doch regelmäßig anzutreffen.
Dieselben hängen zuweilen mit eigenthümlichen Sätzen des

frühern Rechtes zusammen, zuweilen sind sie aber auch bloß Folge
der autouomischen Willkür der Urheber des Statutes. Diese
Abweichungen zeigen sich besonders in der Regulirung des Ver-
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hältnisses der Ascendenten und der vollbürtigen Geschwister.

Bald gehen statt der gemeinrechtlichen Concurrenz die erster»,

wenigstens Vater nnd Mutter, den letztern vor, bald umgekehrt
die letztern den erstern. Zuweilen wird den Ascendenten nur
Nießbrauch eingeräumt. Halbbürtige Geschwister werden oft
neben vollbürtigen mit Bezug ans denjenigen Theil des Ver-
mögens, der von dem gemeinsamen xaren« herrührt, zur Be-
erbnng zugelassen. Anwendungen des Rückfallsrechtes oder eine

Theilung des Vermögens in Hälften unter die väterlichen und

mütterlichen Verwandten kommt vor. Auch einzelne Ausflüsse
der Parentelen-Ordnung können sich erhalten haben. In der

Descendentenerbfolge bleibt ein Vorzug der Söhne vor den Töchtern

wenigstens mit Bezug auf die väterlichen Liegenschaften nnd

deren Schätzung meist bestehen.

Das früheste Zeugniß für die bezeichnete Entwicklung giebt
die schon früher angeführte Öffnung der Gotteshausleute von

Jnterlachen von 1404 (Grimm, I, 175), wornach Muttermagen

"j-eliell ztui'll «li» mill gelleb reelit Iiallon sullen
ìockvellen uncl ei'llsellalten gibeu" wie Vatermagen. Im
Uebrigen gehören dieser Klasse vornemlich folgende Statuten an.

Das Erbrecht der Grafschaft Thurgau, und zwar deutet hier
auf ein solches Recht bereits die Bestimmung der Art. 11 und 12
des Erbrechtes von 1542, wornach Vater und Mutter nach den

vollbürtigen Geschwistern und vor den halbbürtigen erben sollen.

Ausdrücklich ist indessen über das Erbrecht der weitern Grade
hier noch nichts bestimmt und der ungeschriebenen Uebung das

Nähere noch überlassen; da aber diese Uebung ungleichartig war
nnd — besonders weil sie im Widerspruch stand mit dem Recht
der regierenden Orte — vielfach Anlaß zu Zweifel und Streit
gab, bestimmte ein Tagsatznngsabscheid von 1620 auf Begehren
der Abgesandten der Gerichtsherren und Gemeinden im Wesentlichen

der vorhandenen Uebung gemäß, daß die nächsten vom
Vater- und Muttermag ohne Unterschied, wofern sie im gleichen

Grade der Linie des Geblüts verwandt sind, zu gleichen
Theilen erben sollen (diese Zeitschr. 2 ->, p. 35).

Unter den St. Gallisch en Statuten vorerst die Öffnung von
Ricken bach von 1495 (Grimm I, 210): sieb ünät
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llor nooll^t vattormaz», ller lier.iiolit llas aigon xe lìioûon-
baol, vor moujsìîìioliom, wer ulier ll.,8 «ioll vstter- unll
muttermaz» î„ ^liolior linken funllon, «o sullenll in gli-
oliom toil Iij>enll unll f.ironll z-uot mit onanllorn erlion/^

Ferner eine Verordnung der Stadt St. Gallen aus
dem Anfang des 16. Jahrhunderts (laut handschriftlicher
Mittheilung), wornach mit völliger Veränderung des Erbrechtes der
alten Handveste Vater und Mutter mit vollbürtigeu Geschwistern
in der Beerbung des ohne eigene Descendenz verstorbenen Kindes

concurriren sollen.

Das Erbrecht der GotteshanSlente in der alten Landschaft

St. Gallen von 1575, worin die Mutter ebenfalls
dem Vater in der Bcerbung des Kindes gleich gestellt ist und
womit, als Borläufer des Erbrechtes der Grafschaft Tog ge nb nrg
von 1633, das Sidwalder- und Thnr thaler landrecht von
1546 und das erneuerte Landrecht derer von St. Johann
und zum Wasser von 1559 übereinstimmen.

Eine Uebereinknnft der Rhein thaler Höfe Altstetten,
Marbach, Vcrnang und Balgach von 1475, deren erster Artikel
dahin geht, daß vattormsjs unll luultermag gliell wit einan-
llern erben naeli ller linken lle« blut«. Nach dem Erbrecht
dieser Höfe von 1651 concurriren die Ascendenten mit den voll-
bürtigen Geschwistern des Erblassers und deren.Kindern.

Das Landbuch von Appenzell-Anßerrhoden zeigt sehr

deutlich den deutschen Charakter des Erbrechtes in der Festhal-

tung des Grundsatzes der Parentelenordnnng (A. 109: llie L>4>-

füll «ollen kill' «ieli unll nielit lnnller «ieb fallen ' auch A. 110

(o« vermaj> lla« site lbanllreolit, lla«« g!»nt^ unll bailie lie-
«oliwi«ter, wo «ie aufeineo 8e!teu vom Vatter oller autllsr an-
ller» 8eiten von llsr Nutter reobte lie«obwi«terte in g:leiob
nulivr Illnien «inll, aueli ^Iviol» mit einanllorn erkien »olle») ist

eine mit dem gemeinen Rechte nicht übereinstimmende Anwendung
der Gleichstellung der Vater- und Muttermagen. Nach A. 103 ist

die gemeinschaftliche Concurrenz von Eltern mit Geschwistern im

Jahr 1559 hier eingeführt worden. Für die bezeichnete Art des

Ueberganges aus dem deutschen in das römische Recht giebt
daher dieses Erbrecht besonders schlagendes Zeugniß.
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Von Zürchsrischen Statuten ist hieher zu zählen das

Herrschaftsrecht von Elgg von 1532 und 1535 (Pestal. 1U 348,
389). ES findet sich hier die Bestimmung: muter unst

vutermag:, es «ig: uvb «Ist man, >va8 inn z>Iiebsr linien iüt
2» zxlielxznn teiln," und diese Bestimmung, obschon sie

allerdings unmittelbar an diejenige angehängt ist, wornach Kindern

von Geschwistern des Erblassers neben Geschwistern ihrer
Eltern das Eintrittsrecht zustehen soll, ist nach der Bedeutung von

Mnltcrmagen, wie sie in dieser Zeit noch überall vorkommt, und

nach der Analogie der bereits angeführten Statuten wohl
entschieden als Gleichstellung der mütterlichen Verwandten des

Erblassers mit den väterlichen zu erklären. Sprüngli will zwar auch

dieses Statut als einen Beleg für seine Ansicht geltend machen

und käun sich ans ein ihm günstiges Urtheil des Zürcherischen

Obergerichtes vom 13. April 1844 berufen, welches mütterliche

Halbgeschwister des Erblassers nicht zu den Muttermagen des

Statutes zählte und hiefür besonders darauf abstellte, daß nach

dem Statut die Mutter selbst nur Leibding an dem Vermögen
des Kindes erhalten soll. Allein eine solche Zurücksetzung der

Mutter kommt auch in andern Statuten vor, die ganz unzweifelhaft

im klebrigen mütterliche und väterliche Verwandte völlig
gleich behandeln, so z. B. in dem Uhwieseramtsrechte, welches,

obschon auf gemeinrechtlicher Grundlage ruhend, der Mutter nur
b's an dem Nachlaß des Kindes zukommen läßt, und in dem

Erbrechte von Zurzach, welches der Mutter, auch wenn der
Vater nicht lebt, nur die Hälfte des Nachlasses zuspricht. Es
kann daher auf diesen Umstand kein entscheidendes Gewicht
gelegt werden. Möglich ist dabei immerhin, daß die wirkliche
Rechtsübung schon seit langer Zeit dem ursprünglichen Sinne
des Statutes nicht mehr entsprochen hat.

Ebenfalls dahin gehören die Statuten von U h wie s en,
Stammheim, Rheinau und Ka-iferstuhl für Weiach.
Das Erbrecht von Stammheim läßt die eine Hälfte der Berlas-
senschaft der väterlichen, die andere Hälfte der mütterlichen
Verwandtschaft zufallen.

Auch von den Aargauischen Statuten fallen einige
hieher, deren Fassung sehr deutlich zeigt, daß sie von deutscher
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Grundlage aus zu der Gleichstellung der väterlichen und mütterlichen

Verwandtschaft gelangt sind, so die Öffnung des Dinghofes

und Landgerichtes zu Fahrwangen, worin als altes

Recht angeführt wird: „un4 ll»»»s e« -i» «ebuI4so, «o «oll
4»« oesl>«t 144 srlien, e« «ei Aliinteiingg o4er Vstterwsg:,
«in4 «ie »Ilo ssleieli, «o «olle»4 «io g»eb j-Ieieb eibon/^
Das Erbrecht der Stadt Baden von 1620, das als Brauch
von altemher anführt, daß ein Vater wie auch die Mutter ihre
Kinder geerbt haben, und in A. 7 bestimmt, daß Geschwister,

4ie von Zweien ka»4en, vstler »i,4 miittoimgF, gleisli «in4,
einander erben sollen, und erst nach ihnen halbbürtige Geschwister,

e« «ige von v»tter o4os inutteinisg: »gelisr. Das Stadtrecht

von Bremgarten von 1612, welches — in Uebereinstimmung

übrigens mit seiner Handveste von 1309 — sagt: „item
«o sin ebi'Ii 4oo kVün4t«ebalkt vgllt, «oll 4g« 4«lll nee1>«tsu

ebrlien -inobgllen, «!ge 4gnn Vstov o4vi' Hluotos »n4 «oll
biviuit Vsteringj^ lîvin Voi'tlioil b<4isn>" Auch das Erbrecht
des Fleckens Zurzach von 1736 bestimmt in A. 6: »e« «oll«
i>IIs2sit (e«« «igv vstoi - o4v> inuolei mgjs) ckov ngsb«te beilll
Iiluot 4er n-ioli«ts bei 4em gviet «o^n; und das Erbrecht der

Stadt Kliugnau von 1629 läßt eine Theilung der Erbschaft
in zwei Hälften unter die Verwandtschaft vom Vater und von
der Mutter her eintreten.

Endlich gehören hieher auch das Erbrecht der Stadt Basel,

wie ein in der Gerichtsordnung von 1557 erwähnter
Beschluß von 1512, wornach vollbürtige und halbbürtige Geschwister

gleich erben sollen«, zeigt; das Erbrecht der Stadt Schaffhausen,

da das von 1714 datirte denselben Charakter an sich

tragende Erbrecht wohl unzweifelhaft auf älterer Grundlage ruht;
und sämmtliche dem Alemannischen Rechte übrigens nicht
zugehörige Graub ündtner'sche Erbrechte, wie aus deren von

v. Mohr veranstaltetev'Sammlung (Chur, 1831) hervorgeht.

Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
Wie sich die erbrechtlichen Grundsätze in der vorhergehenden

Periode festgesetzt haben, so sind sie im Wesentlichen und



der östlichen Schweiz. 25

Ganzen genommen meist bis in die Gegenwart stehen geblieben.

Obschon in ihren Verschiedenheiten innerlich kaum mehr moti-

virt, haben sie sich doch unmittelbar neben einander so fest

eingewurzelt, daß man kaum mehr daran denkt und nur auf
mühsamem und gelehrtem Wege den Nachweis führen kaun, daß

ursprünglich alle diese Gegenden Rechtseinheit umfaßt hat und

daß es noch im loten und l6ten Jahrhundert den Anschein

hatte, als ob die Entwicklung in nicht ferner Zeit überall
gleichmäßig zu Gleichstellung der väterlichen und mütterlichen
Verwandtschaft im Erbrecht führen werde. Dieß ist nicht geschehen;

man hat an dem im löten Jahrhundert vorhandenen Stadium
der Entwicklung festgehalten, und im Gegentheil zeigt das 17te

Jahrhundert in mehrfacher Beziehung eher die Tendenz, dem

Maunsstamme noch größern Vorzug zu gewähren, als dieß

selbst früher der Fall gewesen war. Dabei ist in der That
merkwürdig, wie die vorhandene Neigung öfter fast unbewußt zu
einem Mißverständniß der Quellen hiugetrieben und beschrän.
kende Bestimmungen hinein gelegt hat, die in Wirklichkeit
denselben fremd waren. Sprüngli hat das Verdienst, richtig gezeigt

zu haben, daß eine solche Auffassung nicht bloß in Zürich
vorkommt und wenigstens einzelneu Quellen etwas näher liegt als

man früher geglaubt hat; aber Erneuerung und Erweiterung
eines längst veralteten und beseitigten Irrthums war es, diese

Auffassung für die wahre ursprüngliche Bedeutung der meisten

Quellen erklären und ihr eine so weit umfassende Geltung geben zu

wollen, wie es in seiner Abhandlung geschehen ist. Die
Entwicklungsgeschichte des Erbrechts wird dadurch vollkommen

entstellt. Die Richtungen, nach welchen hin die besondere Tendenz
des 17ten Jahrhunderts im Erbrechte vornehmlich sich äußert,
sind folgende:

Schon in der Descendenten-Erbfolge ist wohl die genauere
Fixirung des bedeutenden Vorzugsrechtes der Söhne vor den

Töchtern, das sich öfter nicht bloß mit Bezug auf die väterlichen

Liegenschaften, sondern auch mit Bezug auf das
Quotenverhältniß bei der Erbtheiluug findet, in diese Zeit zu setzen.

Die Statuten selbst enthalten sehr selten hierüber ausdrückliche

Bestimmungen. Meistens steht darin nur, daß die Söhne einen
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„ziemlichen" Vortheil, der besonders in billigem Ansatz der ih,
nen allein zufallenden Liegenschaften >) bestehen soll, ansprechen

dürfen. Die wirkliche Uebnng ist aber meist weiter gegangen nnd

hat diesen ziemlichen Vortheil oft in einen fast unziemlichen

erweitert, der dann bestimmtes Gewohnheitsrecht geworden ist. So
ist in dem größten Theile des Gebietes des Kantons Zürich als
ungeschriebenes Recht Regel geworden, daß noch abgesehen von
dem billigen Ansatz der den Söhnen zukommenden Liegenschaften
ein Sohn je zwei nnd eine Tochter einen Theil von der
Erbmasse des VaterS erhalten soll, während noch A. 11 des Grü-
ningeramtsrechtes dieses Verhältniß bloß mit Bezug auf den

Schatzungswerth der Liegenschaften festsetzte. Auch eine Verordnung
der Stadtgemeinde Zug (diese Zeitschrift l, 2 I>, p. 74) von 1736

sagt, daß in den drei Gemeinden (Baar, am Berg und Egeri) und

in Hünenberg die Tochter je ein, der Sohn je zwei Pfenninge

st Ohne allen Ersatz an die ErbSmasse kamen wohl schon im
>5ten und kkten Jahrhundert wenigstens die eigenen Güter den

Söhnen neben Töchtern nicht mehr zu. Bei Lehen und Zinsgütern
dagegen findet fich zuweilen ein totaler Ausschluß der Töchter

neben Söhnen noch in späterer Zeit. So wird in der VaSlerlandes-
Ordnung von l«li gesagt, der unfreundliche Gebrauch, daß Weiber

und Töchter in Lehen und zinsbaren Gütern nichts geerbt
haben, solle abgeschafft sein, während das AnitSrecht von Merischwand
von lKSS noch festhält, daß Töchter in Lehen und GotteShausgü-
tern neben Söhnen keinen Theil haben sollen. Sehr fingulär und
schwer zu erklären ist die Bestimmung der Öffnung von Neerach

(Gchaub. Beitr. Ill, 4l»>: „Wenn oueb ei» man abstirbt und
dbsinen eliebvn sun bxonder im vorlatt so maA dann s^n uecbster

vattei'maA der mannes »amen bstt alles syn ligent/. Anott erbe»

ussKeuoinmen reebte erb Auettsr die mwAgnd krcnven erben Alieb
alls -evol alls man/ Die liegenden Güter, die hier dem Mannsstamme

im engern Sinne allein zugewiesen werden, können, da

rechte Erbgüter ausgenommen sein sollen, kaum etwas anderes sein
als Lehen. Im klebrigen finden fich solche Bestimmungen, was
namentlich die ZinSgütcr betrifft, nur sehr vereinzelt, und selbst bei

wirklichen Leben ist schon frühe den Städten regelmäßig das

Privilegium ertheilt worden, daß auch Töchter in Ermanglung von
Söhnen darin succediren dürfen. Vgl. auch Öffnung von Ncsten-
bach A. 42 (Grimm I, 7L): „die leben — sollend — die bsrren von
Isektenbaeb liben Knaben nnd toektrsn ^lieb/
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erhalte, in Zug selbst die Tochter zwei und der Sohn drei

Pfenninge. —- Dagegen ist nun Wohl überall, wenn auch mir
sehr allmälig, das Eintrittsrecht für Enkel und Urenkel zur
Anerkennung gelangt.

In der Erbfolge der Aseendcnten und Seiteiwerwandten ist

das Erbrecht der eigentlichen Mutterinagen, der mütterlichen
Verwandten des Erblassers, auch wo ein solches in den Statuten
des 15ten und litten Jahrhunderts freilich nur subsidiär oder

doch dem Erbrecht der Vatermagen mehr oder minder nachgesetzt

zugelassen worden ist, öfter, wie schon früher erwähnt, völlig
verschwunden, was nur anS der Neigung der Zeit, verbunden mit
der Seltenheit der wirklichen Ausübung dieses Erbrechtes,
erklärt werden kann. Es findet sich dieses in dem Stadtrechte von

Zürich, und durch den Einfluß desselben auch in dem Gebiete

des ganzen Kantons mit Ausnahme der Stadt Winterthur und

einiger wenigen Gemeinden, deren Statuten zu Gleichstellung der

väterlichen und mütterliche» Verwandtschaft gelangt waren. Das
Stadt- und Landerbrecht von 1716 weiß vow einem solchen

Erbrecht der mütterlichen Seite gar nichts mehr. Auch im Glarne-
rischen Rechte ist dasselbe völlig verschwunden.

An diese fast unbewußt erfolgte Veränderung schloß sich

dann eine mehr künstlich gemachte an. Wollte man nämlich die

dem Sprachgebrauch des wirklichen Lebens allmälig völlig
entfremdeten Begriffe von Vater- und Mnttermagen noch anwenden

und dabei die Erklärung der alten Statuten mit dem jetzt

bestehenden Rechte in Uebereinstimmung bringen, so mußte

fast nothwendig ein Mißverständniß dieser Begriffe entstehen,

und hiefür finden sich nun auch völlig schlagende Beweise. Unter

Muttermagen werden nun nicht selten Descendenten der väterlichen

Parentelen verstanden, die durch Weiber von dem Stam-
meshaupte abstammen, was zwar früher auch etwa schon

vorgekommen war, aber ohne deßhalb die eigentlichen mütterlichen
Verwandten von dem Begriffe auszuschließen ^). In der bezeich-

Ein Beispiel dafür aus der Herrschaft Greifensee, die unter
dem Zürchcrischen Gtadtrcchte stand, gibt schon eine Appellationg-
urkunde von is-il. Bruderskinder und Schwesterkinder des verstor-
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neten engsten Auffassung gehört die Begriffsbestimmung erst dem

17ten Jahrhundert an und ist auf die älteren Statuten
angewandt, wie dieß schon Bluntschli hervorgehoben hat, ein

entschiedenes Mißverständniß derselben«). Wesentlich befördert wurde

dasselbe jedenfalls durch die dieser Zeit entsprechende Neigung,
dem eigenen Geschlechte des Erblassers den nur durch Männer
mit demselben vermittelten Verwandten vorzugsweise die

Erbschaft zuzuwenden. Sehr anschaulich geht die damalige Auffassung

aus des Autistes Breitingers gedruckter Anleitung, wie man

denen Cuntz Grob von Schalchen machen fleh hier die Erbschaft
streitig; die erstern berufen fleh für ihr Recht darauf/ daß fle

Vatermagen seien/ die letztern darauf/ daß das Gut von ihr aller
Großvater herkomme. Das Gericht etklärt flch nicht genug weise/
selbst zu urtheilen und der Rath giebt den Bruderskindern als Vater-
magen vor den Schwesterkindern als Muttcrmagen den Vorzug,

') Die verschiedenen Auffassungen der Begriffe von Vatermagen
und Mutlermagen stellen flch hiernach/ um dieß kurz zu recapitu-
liren, folgendermaßen:

Nach der ursprünglichen und regelmäßigen Auffassung flnd
Vatermagen alle Descendenten des Vaters des Erblassers/ des väterlichen

GroßvaterS/ Urgroßvaters u. s, f / Muttermagen alle übrigen

Cognaten.
Eine nicht sehr bedeutende Modifikation erleidet diese Auffassung

da/ wo eS flch um Anwendung des RückfallSrcchtes oder Theilung

der Erbschaft nach Quoten unter die väterlichen und mütterlichen

Verwandten handelt. Die väterliche Großmutter, Urgroßmutter

:c. und die lediglich durch diese vermittelten Verwandten
gelten hier nicht als Muttermagen/ sondern werden zu den Vatermagen

gezählt oder auch gar nicht berückstchtigt.
Eine fernere Modifikation findet flch schon im isten und ikten

Jahrhundert mitunter in der Weise, daß die durch Weiber vermittelten

Descendenten der väterlichen Parentelen nicht zu den Vater-
magen, sondern neben den mütterlichen Verwandten des Erblassers
mit zu dessen Muttermagen gerechnet werden.

Endlich ein nur dem I7ten Jahrhundert angehörendes und bald
wieder beseitigtes Mißverständniß des Begriffes ist eS, wenn unter
Muttcrmagen lediglich die durch Weiber vermittelten Descendenten
der väterlichen Parentelen verstanden werden.

Mit diesen Bestimmungen trifft im Wesentlichen zusammen, was
bei Bluntschli, deutsches Privatrecht II, läu über diese Begriffe
gesagt ist.
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in Stadt und Landschaft Zurich die Freundschaft ausrechnen

solle, von 1626 hervor. Es heißt hier: »Geht vor dem wort
Maag das wort Vatter ald das wort Mutter, so zeucht eö sich

nicht auf Schwagerschaft, sondern auf Blntsfreundschaft und Wirt
gebraucht nit wenn es antrifft eine Ehe sonder wenn es

antrifft ein Erb. Die Personen, so da tragen deß abgestorbnen ge-
schlechtsnamen, sind Vattermaag; die verwandt sind von irer Mutter

wegen, sind Muttermaag." Dabei wird auch gesagt: »die

wort Sippschaft, Gesipt sein und die Sipt nennen sind under

unserm Volk jetziger zeit fast uuverstendlich zum theil von ihres
alters, zum theil von deßwegen, daß sie — gar ungleich
gebraucht werden. Einer haltet Sippschaft für Blutsfreundschaft,
ein anderer für Magschaft." Nach solchen Zeugnissen wird MP
die Behauptung, daß damals, wo von gelehrter Kenntniß der

deutschen Rechtsgeschichte keine Rede sein konnte, die alten
Statuten nicht mehr gehörig verstanden worden seien, wohl für
annehmbar halten. Die praktischen Folgen des Mißverständnisses
waren übrigens nicht überall dieselben. Im Zürcherischen
Rechte wurde dasselbe in Zusammenhang gesetzt mit der

Bestimmung des Statutes von 1419, daß Schwesterkinder in der

Beerbung den Bruderskindern nachgehen sollen. Die erstem waren

nach jetziger Auffassung Mutterinagen', und man glaubte
nun — verleitet überdieß durch das Khburgische Grafschaftsrecht

— aus dieser Bestimmung den allgemeinen Satz herleiten

zu können, daß Mutterinagen iin jetzigen Sinne des Wortes
den Vatermageu je um ein Glied nachgehen sollen. Gerade
das Bestreben, gründlich zu sein, führte hier irre. Die dieß-

fällige Erörterung findet sich ganz ausführlich in dem Naths-
erkeuntniß vom 8. Nov. 1629, das schon vielfach bei Bluntschli,
Sprüngli und in dem Anhange zu dem von Schauberg
herausgegebenen Zürcherischen Gerichtsbuche abgedruckt worden ist und

daher hier nicht wieder aufgenommen werden soll. Veranlassung
dazu gab, wie die Verordnung selbst erwähnt, ein in der Herrschaft

Greifensee vorgekommener Erbfall und es hat sich das

Urtheil auch wirklich unter den früher erwähnten Appellationsurkunden

vorgefunden. Der Streit wurde geführt zwischen dem

Sohne eines väterlichen Großonkels des Erblassers und dem
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Sohne einer väterlichen Großtante. Das Gericht, das sich nicht

selbst zu helfen wußte, holte vor Erlaß seines Urtheils Erläuterung

von dem Rathe ein und sprach dann dieser Erläuterung
gemäß dem erster» die Erbschaft zu, wogegen der letztere als
Entschädigung das bedeutende Seelgeräth von 900 Gulden
erhalten sollte. Daß die Erläuterung des Rathsbeschlusses irrig
war, geht schon daraus genügend hervor, daß er das Erbstatut
der Stadt Zürich von 14l9 für gleichbedeutend hält mit den

Bestimmungen des Kyburger Grafschaftsrechtes, und seine Fassung

selbst zeigt, daß das Statut für dunkel und zweifelhaft galt.
Es kann daher dieses Hauptfundament für die Sprüuglische Ansicht

nicht von großem Gewichte sein, und dieses Gewicht muß

um so mehr verschwinde», wenn man sieht, wie man damals

selbst Scheu trug, die dießsällige dem Rechtsgefühl und dem

frühern Rechte in der That widersprechende Ansicht konsequent

durchzuführen, mit bedeutenden. Seelgerätheu das Gefühl der

Uubilligkeit einer solchen Zurücksetzung der sogenannten Mutter-
mageu zu beschwichtigen suchte, und im Erbrechte von 1716 von

diesem Irrwege wieder vollständig zurückkam. Obschon die

mütterliche Verwandtschaft hier ausgeschlossen blieb, wurden doch

alle Descendenten der väterlichen Parentelcn, selbst die Schwe-

sterkiuder und Brudcrkinder völlig gleich gestellt. Die Verkehrtheit

war um so größer gewesen, als zugleich immer mehr

Neigung vorhanden war, auch in der Seitenlinie ein Eintrittsrecht
in gewissem Umfang zur Anerkennung zu bringen, ein solches

Eintrittsrecht aber mit der Zurücksetzung der sogenannten Mut-
termageu in direktem Widerspruche stand.

Eine Begriffsverwirrung ganz derselben Art zeigt sich in

merkwürdiger Weise im 17teu Jahrhundert in Ein siedeln;
zugleich aber ergiebt sich hier auf's deutlichste, daß die jetzige

Auffassung des Begriffes von Muttermagen als Interpretation der
alten Gesetze materiell anderes und neues Recht zur Folge hatte,

daß mau sich diesem neuen Rechte aber widersetzte und nach

längerem Schwanken am Ende das alte wieder siegte. Altes
Recht scheint hier gewesen zu sein, daß Vatermagen und zwar
alle Glieder der väterlichen Parentelen bis zum vierten Gliede

zunächst allein erben und erst hernach Muttermagen zur Beer-
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bung kommen können. Nun kam wahrscheinlich im Zusammenhang

mit der Neigung, das eigene Geschlecht des Erblassers zu

bevorzugen, die Ansicht auf, unter den Muttermagen seien die

durch Weiber vermittelten Glieder der väterlichen Parentelen zu

verstehen, und zugleich trat das Bestreben ein, für Geschwisterkinder

ein Eintrittsrecht einzuführen. Das Resultat nach dem

Hofrodel und der Waldstattordnung von 1702, A. 45 ff. (Kothing,
Rechtsquellen der Bezirke von Schwyz, z>. 202) war folgendes:
1640 wurde ausgemacht, der alte Satz solle gelten: der nächste

beim Blut, der nächste beim Gut (Ausschließung des Eintrittsrechtes

in der Seitenlinie) und — dem alten Rechte gemäß —-

die Beschwernisse, die Kinder zu erziehen gleich der Nutzbarkeit
des erbs von beiden Theilen, mannS- und weibermark, bis in
das vierte Glied gleich gehalten werden. 1662 wurde als
abändernde Erläuterung des Erbrechtes festgesetzt, Vatermarch solle

bis in den vierten Grad einschließlich dem Muttermarch vorgehen.
Unter Weibermarch und Muttermarch scheinen in diesen beiden

Beschlüssen die durch Weiber vermittelten Descendenten der väterlichen
Parentelen verstanden zu sein wie dann besonders aus einem

fernern Beschlusse von 1675 hervorgeht, worin den Geschwisterkindern

ein Eintrittörecht ertheilt und sodann bestimmt wird, daß

Bruder- und Schwesterkinder gleich erben, wenn aber die

Erbschaft in den dritten Grad hinaus falle, Batermarch der Mull
termarch vorgehen solle. 1676 wurde das "letzte Erbrecht" bereits
wieder aufgehoben und beim alten zu bleiben ermehrt. 1680
wurde der Vorzug der Vatermagen bis in das dritte Glied

wiederhergestellt; 1696 aber schon wieder erklärt, es sei eine

lange Unrichtigkeit des Erbrechts halber vorhanden und man
wolle antragen, bei dem alten Satze zu bleiben, der nächste

beim Blut der nächste beim Gut, und 1697 wurde dann wirklich

angenommen, der fragliche Satz solle gelten, nur Enkeln

ein Eintrittsrecht' zustehen, Geschwisterkindern dagegen nicht;
wenn aber bloß Bruder- und Schwesterkinder vorhanden seien,

sollen sie nach Häuptern gleich erben ohne Ansehen Vater- oder

Muttermarch; das letztere sollte dann wohl auch für die

fernern Glieder gelten. So blieb es nach langer Verwirrung
zuletzt doch wieder bei dem alten Rechte, und seltsam ist nur, wie
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hier beständig Eintrittsrecht der Geschwisterkinder und Zurück-
setzung der weitern durch Weiber vermittelten Descendenz Hand
in Hand ging. Die letztere scheint gewissermaßen als beschwichtigende

Compensation aufgefaßt worden zu sein.

Ein deutliches Zeugniß für das Jrrthümliche der damaligen
Auffassung giebt ferner die bei Kothing, Rechtsqnellen x. 142

angeführte Stelle eines im Jahr 1652 geschriebenen Briefes
von I. G. Steinegger in Lachen über das Verhältniß der Vater-

und Muttermagen in der March. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß nach dem Landbnch der March die Vatermagen
bis zum vierten Gliede zunächst allein erbfähig waren; dennoch

heißt es in diesem Briefe, es sei bisher der Brauch gewesen in
der March, „daß befründte, die Mnotermarkhs sind nebend

und bei denen die VatermarkhS sind, bis in das dritte und

vierte gradt in gleichem geerbt habend." Unter Muttermark sind

hier die durch Weiber vermittelten Descendenten der väterlichen

Pareutelen verstanden, die im Widerspruch mit dem Wortlaut
des Landrechtes, aber der Sache nach richtig den Vatermagen
gleich gestellt werden.

Eine Spur derselben Auffassung, ebenfalls aber ohne
praktische Wirksamkeit findet, sich in einem von Sprüugli (Beiträge

XI, 466) angeführten Glarnerischen Gesetze von 1761, wor-
nach Descendenten von Geschwistern das Eintrittsrecht haben

sollen bis in den vierten und weitern Grad »sowohlen Vatter
als Mutter Marchs". Auf mütterliche Verwandte des Erblassers
kann der Ausdruck hier nicht bezogen sein.

Endlich ist wohl auch die Fassung der Erläuterung des

Erbrechtes der Stadt Frauenfeld von 1653 (diese Zeitschrift I,
2-i, z>. 71) von der damals verbreiteten Ansicht über den

Begriff der Muttermagen afficirt. Es steht hier, es seien gemäß

A. 6 des Erbrechtes von 1566 bisher in Frauenfeld die

Erbschaften allein auf den Mannsstammen bestanden und hingegen
die Verwandtschaft weiblicher Linien, um wie viel Grad die

näher gewesen, darvon ausgesetzt worden, nnd es werde nun,
damit die Gebühr nit überschritten werde, von der Stadt Frauenfeld

gewünscht, daß diesem Vatermag, auf wie viel Grad der
im Erben gültig sein solle, der Rammen geben werde. Würde
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diese Erklärung wirklich dem alten Rechte entsprechen, so hätte
das Frauenfelder Erbrecht von Alters her die ganz allein stehende

Singularität, daß wenigstens unter Ascendenten und Seitenverwandten

das Geschlecht des Erblassers, die lediglich durch Männer

vermittelten Verwandten allein erbfähig gewesen, Schwesterkinder

z. B. also völlig vom Erbrecht ausgeschlossen worden
wären. Eine solche Singularität ist doch kaum denkbar und
vielmehr anzunehmen, es seien zwar allerdings die Vatermagen
hier allein erbfähig gewesen, der Begriff von Vatermagen aber

auch hier wie gewöhnlich zu verstehen, bis die Auffassung des

17ten Jahrhunderts Zweifel hineingetragen und eben deßhalb
eine erweiternde Erläuterung nothwendig gemacht hat. Der Ausdruck

des A. 6 des Erbrechtes von 1566 steht hiemit nicht im
Widerspruch. Wenn es hier heißt, die Nächsten, so von dem

Stammen, Rammen und Vatermag herrühren, sollen zu
Erben anstehen, so kann dieß auch die durch Weiber vermittelten

Descendenten väterlicher Pareutelen umfassen.

Unter den spürbaren Wirkungen des 17ten Jahrhunderts
ist schließlich noch eine dritte sehr wichtige, aber freilich zunächst

nicht hieher gehörende nur kurz zu erwähnen. Die im 15ten und

16ten Jahrhundert sehr umfassend gewordene Testirfreiheit ist

durch die Gerichtsübung zu Gunsten des Familienerbrechtes all-
mälig meist wieder zurückgedrängt und dadurch die Praxis
gebildet worden, die der genauen objektiv festgestellten Bestimmung

des Pflichttheils, wie sie, und zwar mit großer Beschränkung

der Testirfreiheit, in Erbgesetzen des 18ten Jahrhunderts
nicht selten vorkommt, zur Grundlage gedient hat.

Das 18te Jahrhundert, namentlich der Anfang desselben,
hat mehrfach neue und ausführliche Erbrechtsgesetze mit oder

ohne Zusammenhang mit sonstiger Rechtsaufzeichnung gebracht,
so in Zürich das Stadt- und ssanderbrecht von 1716, das

Municipale von Luzern von 1766, die Statut« und Gerichtsordnung

von Basel von 1719, das Erbrecht der Stadt
St. Gallen von 1721, das Erbrecht von Schaffhausen von
1714, erneuert 1748, das Erbrechtsgesetz von Nid waldeu von
1731 u. a. m. Meistens finden sich darin die schon im I6ten
Jahrhundert vorhandenen Grundzüge des Rechtes ohne bedeu-

Zeitschrist f. schweij. Recht V. t. ^1) 3
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tende Veränderung wieder aufgenommen. Doch ist zu bemerken,
daß der Irrthum des 17ten Jahrhunderts über die Auffassung
von Vatermagen und Muttermagen darin vollständig beseitiget

ist; das Zürcherische Erbgesetz hat diese antiquirten Ausdrücke

ganz fallen lassen, im Uebrigen aber das ausschließliche Erbrecht
der Vaterseite mit merkwürdiger, wenigstens formell ausgezeichneter

Consequenz festgehalten. Luzern und Nidwalden haben für
nothwendig gefunden, ausführliche Erklärungen der Begriffe von

Vatermag und Muttermag zu Beseitigung der Zweifel zu geben,

und dabei nun ausdrücklich, was besonders für Luzern
bemerkenswerth ist, den Begriff von Muttermagen ausschließlich auf
die von der Mutterseite des Erblassers her demselben verwandten

Personen bezogen. Zu erwähnen ist auch, daß, wie z. B.
das Schaffhauser Erbrecht und die Statute von Winterthur und

Rheinau zeigen, im 18ten Jahrhundert eine besondere Neigung
vorhanden gewesen zu sein scheint, das Rückfallörecht zur Geltung

zu bringen.
Daß bei dieser Sachlage das 19te Jahrhundert wesentliche

Veränderungen bringen mußte, darüber wird sich Niemand sehr

wundern. Auffallend ist im Gegentheil weit eher, daß durch alle
die so tief gehenden politischen und sozialen Bewegungen
hindurch die Erbrechte meist bis in die allerneueste Zeit unverändert

geblieben sind. Es zeigt sich hier in sehr schlagender Weise,

wie das Privatrecht als fest gewordener Bau lange Zeit sein

eigenes unabhängiges Dasein behaupten kann, während rings
umher die Zustände sich ändern, wie dann aber, wenn die

Differenz mit dem vorhandenen Bedürfniß und dem Rechtsbewußtsein

allzu stark angewachsen ist, endlich doch eine Umwandlung
eintreten und die Uebereinstimmung wieder hergestellt werden

muß. Je tiefer aber die Veränderung greift, desto störender und

unbehaglicher wird der Zustand, bis der Bau wieder fest

geworden, und um so nothwendiger ist es, dem vorhandenen
Bedürfniß wirklich gerecht zu werden und nicht bloß bei halben

Maßregeln stehen zu bleiben. Höchst wahrscheinlich stand

ursprünglich die Ausschließung der mütterlichen Verwandtschaft
vom Erbrechte in innern, Zusammenhang damit, daß die Töchter

neben Söhnen wenigstens in der väterlichen Verlassenschaft
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nicht erben konnten. Eine wenigstens annähernde Gleichstellung
der Söhne und Töchter wird nun immer mehr herrschend,
Vermögen kann in Folge dessen dem Kinde eben so leicht von der

Mutter wie von dem Vater her zufließen, und nun ist in der

That der innere Grund, der den Ausschluß oder die bedeutende

Zurücksetzung der Mutterseite rechtfertigen oder wenigstens
erklärbar machen konnte, beinahe völlig verschwunden. Der
Gerechtigkeit kann es nicht entsprechen, die mütterliche Verwandtschaft,

die dem Erblasser eben so nahe stehen kann wie die

väterliche, völlig unberücksichtigt zu lassen. Wo es daher zu neuer
Gesetzgebung kommt, wird unveränderte Festhaltung des alten

Rechtes nur deßhalb, weil es althergebracht und man daran
gewöhnt ist, nicht wohl angehen können. Und tritt einmal die

jedenfalls ja störende Aenderung ein, dann treibt das große
Bedürfniß der Einfachheit und Consequenz von selbst zu völliger
Gleichstellung der väterlichen und mütterlichen Seite hin. Das
System der Halbheit ist früher schon da gewesen, aber hat sich

— wie oben entwickelt worden — als unpraktisch bereits
bewährt. Damit ist dann übrigens noch nicht gesagt, daß deßhalb
alle Eigenthümlichkeit aufgegeben und die verblaßte Einförmigkeit

des Römischen Systemes adoptirt werden solle. Die deutsche

Grundlage des Erbrechtes läßt sich dennoch, was freilich erst

in dem neuesten Gesetze zum klaren Ausdruck gekommen ist, in
einer Weise festhalten, die ebensowohl der althergebrachten Sitte
als dem praktischen Bedürfniß entspricht.

Von neueren, gegenwärtig in Geltung stehenden Erbgesetzen

sind folgende hier in Kürze anzuführen, wobei für den genauern
Detail der Bestimmungen auf die Gesetze selbst verwiesen werden

muß.

Das Gesetz über die Erbfolge des Kantons Thurgau
vom 9. Mai 18l9, das in den hier einschlagenden Bestimmungen

im Wesentlichen unverändert in das neuere Thurgauische
Erbgesetz vom 17. Brachmonat 1839 übergegangen ist. Unter
den Descendenten haben hier die Söhne und deren männliche
Nachkommen lediglich in der Schätzung der Liegenschaften einen

Vortheil; in Ermanglung von Descendenten erben die Eltern und
die Geschwister des Verstorbenen mit Einschluß der Nachkommen
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verstorbener Geschwister, und zwar so, daß neben Geschwistern
und deren Descendenz Vater und Mutter je '/t erhalten. In
Ermanglung der Eltern erben voll- und halbbürtige Geschwister

und deren Descendenz, die halbbürtigen neben vollbürtigen
aber nur mit Antheil an einer Hälfte des Nachlasses. Hierauf
tritt eine Theilung der Verlassenschaft ein, die eine Hälfte fällt
ans die väterliche, die andere auf die mütterliche Linie. Es erbt
je der nächste Ascendent der betreffenden Linie, und in Ermanglung

eines solchen die nächsten Seitenverwandten dieser Linie
nach römischer Auffassung der Verwandtschaft und mit
Anerkennung des Nepräsentationsrechtes.

Das Erbgesetz für den Kanton St. Gallen vom 9. Dez.
1898 mit Erläuterung vom 39. Juni 1819. Nach den Descendenten

erben Ascendenten und voll- und halbbürtige Geschwister
und deren Kinder in folgender Weise: Vater oder Mutter
neben Geschwistern erben die Hälfte, fernere Ascendenten '/z. Sind
keine Geschwister da, erben die Eltern oder der noch lebende

Theil derselben; in Ermanglung der Eltern erfolgt eine Theilung

in zwei Hälften und je der nähere Ascendent der väterlichen

oder mütterlichen Linie erbt die betreffende Hälfte. Sind
nur Geschwister da, erben die halbbürtigen neben vollbürtigen
zur Hälfte. Von weitern Seitenverwandten erbt je der nächste

im Grade nach römischer Zählung.
In diesen beiden Gesetzen macht sich der Einfluß des lloä«

IVsxoleoil mit seiner Theilung der Erbschaft unter die väterliche
und mütterliche Linie spürbar.

Das Luzernerische bürgerliche Gesetzbuch, dessen

erbrechtlicher Theil (gesetzliche Erbfolge die ZK. 385—421) am
1. März 1838 in Kraft getreten ist. Die Tendenz der dießfäl-
ligen Bestimmungen ist, wie der Redaktor des Gesetzes selbst in
den Erläuterungen ausdrücklich auseinandersetzt, ein besseres

Recht der mütterlichen Verwandten einzuführen, aber mit Schonung

des bestehenden Rechtes und daher eine Art von Ausgleichung

der modernen Rechtsansicht mit dem letztern. Einem

Sohne sollen hiernach in der väterlichen Verlassenschaft je fünf,
einer Tochter vier Theile zufallen und die Liegenschaften in
mäßigem Ansatz den Söhnen zukommen. Der Vater geht der
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Mutter und den Geschwistern vor; in Ermanglung des Vaters
erbt die Mutter neben vollbürtigen Geschwistern und väterlichen

Halbgeschwistern einen Geschwistertheil und, wenn die letztern

nicht vorhanden sind, allein. Dann folgt der väterliche Großvater

nnd dessen Descendenz, dann die mütterlichen Halbgeschwister

und deren Descendenz, auf diese der mütterliche Großvater
und seine Nachkommen. Bis hieher ist die Parentelenordnung im

Ganzen maßgebend; von da an aber erben je die nächsten

Blutsverwandten ohne weitere Unterscheidung je nach der Nähe des

römisch aufgefaßten Grades.
Das Gesetz über die Erbfolge von Unter walden ob

dem Wald vom 28. April 1846 hält noch ganz das alte Recht

fest. Vatermagen im ursprünglichen Sinne des Wortes als
Glieder der väterlichen Parentelen erben allein bis und mit dem

vierten Grad. Vatermagen des fünften Grades concurriren mit
Muttermagen bis und mit dem vierten Grade; auf diese folgen
die Muttermagen des fünften Grades und hernach Vater- und

Muttermagen in gleichen Graden concurrirend.

Auch das Erbrechtsgesetz von Appenzell-Außerrhoden
vom 26. April 1835 enthält im Wesentlichen ganz dieselben

Bestimmungen wie das alte Landbuch.

Dagegen ist nun das neue Zürcherische Erbrecht, das

als fünftes Buch des privatrechtlichen Gesetzbuches mit dem

31. März 1856 in Kraft treten und alle zur Zeit noch im
Kantone bestehenden statutarischen Erbrechte aufheben wird, zu

vollständiger Gleichstellung der väterlichen und mütterlichen
Verwandtschaft gelangt. Der eigenthümliche deutsche Charakter des

Rechtes bleibt aber durch strenge Durchführung der Parentelen-
Ordnung gewahrt, und, so weit immer möglich, ist auf praktische

Einfachheit hingearbeitet. Die Söhne haben hier ein Vorrecht
auf die Liegenschaften mit ziemlich bedeutendem Schatzungsvortheil

hinsichtlich der väterlichen Grundstücke; außerdem ist die

väterliche Erbsmasse, wie endlich auf deutlich ausgesprochenen
Willen des Volkes selbst zur Anerkennung kam, zu 5 Pfenningen

für einen Sohn, zu 4 Pfenningen für eine Tochter zu theilen.

In Ermanglung von Nachkommen erbt die väterliche und

mütterliche Parentel, und zwar in der Weise, daß nach dem
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Tode des Vaters oder der Mutter deren Nachkommen an ihre
Stelle treten und die ganze Erbschaft an die eine Linie fallt,
wenn von der andern kein Glied vorhanden ist. Hierauf folgen
die großelterlichen Parentelen in analoger Weise mit vollständigem

Eintrittsrecht und Stammtheilung bis zum Gliede der
Geschwisterkinder; sind weder Großeltern noch Nachkommen von
solchen vorhanden, so kommen die Parentelen der Urgroßeltern
zur Beerbung; und zwar erbt hier ohne weitere Unterscheidung
und ohne Eintrittsrecht je das nächste Glied. Mit diesen

Parentelen nimmt die Erbfähigkeit überhaupt ein Ende. Das
System ist also, obschon der Anlage nach gleichartig, doch bedeu-

end einfacher als dasjenige des Oestreichischen Gesetzbuches.
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